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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde richtet sich gegen den Endentscheid ( Art. 90 BGG ) eines kantonalen
Gerichts, das in einer Zivilsache ( Art. 72 BGG ) die Anträge der Beschwerdeführerin
abgewiesen hat ( Art. 76 BGG ). Die Vorinstanz hat als einzige kantonale Instanz
entschieden ( Art. 6 ZPO i.V.m. Art. 75 Abs. 2 lit. b BGG ), weshalb die Beschwerde in
Zivilsachen unabhängig von der Erreichung der Streitwertgrenze von Art. 74 Abs. 1 BGG
zulässig ist ( Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG ). Die Beschwerdefrist ( Art. 100 BGG ) ist
eingehalten. Auf die Beschwerde ist jedoch nur einzutreten, wenn sie zulässige Anträge und
eine hinreichende Begründung (Art. 42 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG ) enthält.

E. 2.1
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den
streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und
erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt ( BGE
140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur
berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).
"Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" ( BGE 140 III 115 E. 2 S. 117; 135
III 397 E. 1.5). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens
entscheidend sein können ( Art. 97 Abs. 1 BGG ).

Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar
und substanziiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen ( BGE 140
III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit
Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und
taugliche Beweismittel bereits bei der Vorinstanz prozesskonform eingebracht hat ( BGE
140 III 86 E. 2). Auf eine Kritik an den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, die
diesen Anforderungen nicht genügt, ist nicht einzutreten ( BGE 140 III 16 E. 1.3.1; 133 II
249 E. 1.4.3).

E. 2.2.1
Die Vorinstanz stellte fest, für die Anwendung des GU-Tarifs seien - neben allfälligen
Rabatten - die folgenden Angaben erforderlich: Abgangs- und Zielort sowie Art, Menge
und Gewicht der Ware sowie allfällige Rabatte. Da diese Informationen mit Ausnahme der
Rabatte alle auf den Ladelisten aufgeführt seien, hätte der Beschwerdeführer gestützt auf
diese seine Vergütung selber berechnen können. Betreffend Rabatte hätte er eine Annahme
im Bereich der übereinstimmenden Darlegungen der Parteien treffen können. Jedoch habe
er es unterlassen, die Beklagte vorprozessual um Zustellung dieser Listen zu ersuchen.



Auch für die Jahre 2011 und 2012, für welche die Beklagte die entsprechenden Ladelisten
zusammen mit ihrer Klageantwort einreichte, habe der Kläger seine Ansprüche nicht
beziffert.

Dagegen wendet der Beschwerdeführer ein, die Vorinstanz habe offensichtlich unrichtig
festgestellt, ein vorprozessuales Herausverlangen der Ladelisten sei nicht bewiesen.
Vielmehr habe er die Listen verlangt und die Beschwerdegegnerin habe sich geweigert,
diese herauszugeben. Die Beschwerdegegnerin habe im Übrigen die klägerische
Behauptung, wonach sie sich zur vorprozessualen Offenlegung der Ladelisten geweigert
habe, gar nicht bestritten. Die gegenteilige Annahme der Vorinstanz sei offensichtlich
unrichtig. Weiter wirft der Beschwerdeführer der Vorinstanz vor, weder ein
Beweisverfahren durchgeführt noch die Offenlegung von Unterlagen der
Beschwerdegegnerin verfügt zu haben, obwohl dies für die Bezifferung seines Anspruches
erforderlich gewesen wäre. Die diesem Verzicht zugrunde liegende vorinstanzliche
Annahme, wonach sämtliche für die Berechnung der Vergütung gemäss dem GU-Tarif
erforderlichen Grundlagen in den Ladelisten zu finden seien, sei unzutreffend. Selbst wenn
der Beschwerdeführer über sämtliche Ladelisten verfügt hätte, sei ihm eine Bezifferung
seiner Forderung mithin nicht möglich gewesen.

E. 2.2.2
Indem der Beschwerdeführer sich in seinen Ausführungen zur jeweiligen Rüge darauf
beschränkt, die vorinstanzlichen Feststellungen lediglich als "offensichtlich unrichtig" bzw.
als "nicht zutreffend" oder "falsch" zu bezeichnen, genügt seine Kritik am angefochtenen
Entscheid den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht. Vielmehr hätte er klar und
substanziiert aufzeigen müssen, inwiefern die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz
offensichtlich unrichtig bzw. willkürlich sind. Der Beschwerdeführer legt insbesondere
nicht dar, weshalb die zentrale Annahme der Vorinstanz willkürlich sein soll, wonach sich
die für die Bestimmung seiner Vergütung mittels des GU-Tarifs erforderlichen
Informationen den Ladelisten entnehmen lassen. "Offensichtlich unrichtig" und damit
"willkürlich" ist dabei ein Entscheid nach konstanter Rechtsprechung nicht schon dann,
wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre (vgl.
BGE 141 III 564 E. 4.1; 140 III 16 E. 2.1, je mit Hinweisen). Willkürlich erweist sich eine
Sachverhaltsfeststellung vielmehr dann, wenn das Gericht Sinn und Tragweite eines
Beweismittels offensichtlich verkannt hat, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges
und entscheidwesentliches Beweismittel unberücksichtigt gelassen oder wenn es auf der
Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen hat.
Inwiefern der angefochtene Entscheid an einem derartigen Mangel leidet, wird vom
Beschwerdeführer nicht dargelegt. Mit seiner rein appellatorischen Kritik am
angefochtenen Entscheid verfehlt er die Anforderungen an eine Sachverhaltsrüge.

Im Rahmen seiner Sachverhaltsrügen macht der Beschwerdeführer auch zwei
Rechtsverletzungen geltend. Erstens habe in Zusammenhang mit dem Herausverlangen der
Ladelisten die Vorinstanz das Recht dadurch verletzt, dass sie ihm eine Beweispflicht für
eine unbestrittene Tatsache auferlegte. Zweitens stelle die Verpflichtung zur Bezifferung
seines Anspruches trotz Verzichts auf Beweisabnahme eine Rechtsverletzung dar. Mit
diesen appellatorischen Hinweisen auf Rechtsverletzungen kann der Beschwerdeführer
nicht gehört werden, legt er doch seinen Ausführungen einen Sachverhalt zugrunde, der
vom im angefochtenen Entscheid festgestellten abweicht. Inwiefern das vorinstanzliche
Verteilen der Beweis- bzw. Behauptungslast sowie der Verzicht auf die Beweisabnahme



aufgrund des willkürfrei festgestellten Sachverhalts Rechtsverletzungen darstellen, ist der
Beschwerde nicht zu entnehmen. Gemäss diesem hat der Beschwerdeführer es unterlassen,
die Beklagte um die Offenlegung der Ladelisten zu ersuchen, und eine Beweisabnahme ist
nicht erforderlich gewesen, da die erforderlichen Informationen sich den Ladelisten
entnehmen lassen. Weitere Rechtsverletzungen, insbesondere eine falsche Anwendung von
Art. 85 ZPO , rügt der Beschwerdeführer nicht.

E. 3
Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der
Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Er hat der
Beschwerdegegnerin deren Parteikosten für das Verfahren vor Bundesgericht zu ersetzen (
Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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